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I. Plangebiet und räumlicher Geltungsbereich 

Die Stadt Meckenheim liegt unmittelbar südwestlich von Bonn und 

befindet sich innerhalb der Metropolregion Rheinland. Die Stadt zählt rd. 

25.000 Einwohner (Stand: 31.12.2017, nur Hauptwohnsitz) und setzt sich 

aus den Ortsteilen Meckenheim, Merl, Lüftelberg sowie Altendorf und 

Ersdorf zusammen.  

 

Das Plangebiet befindet sich nördlich der Kernstadt Meckenheim, östlich 

angrenzend an den bereits bestehenden Industriepark Kottenforst. Zudem 

wurde östlich und südlich des Plangebietes bereits der Bebauungsplan Nr. 

80 „Unternehmerpark Kottenforst“ in Verbindung mit der 46. 

Flächennutzungsplanänderung aufgestellt. In diesem Bereich sind die 

Erschließungsmaßnahmen mittlerweile umgesetzt.  

 

Das Plangebiet wird künftig über die Haupterschließung des 

Unternehmerparks Kottenforst unmittelbar erschlossen und von dort an 

die Straße „Am Pannacker“ angebunden. Über die L 261 und die L 158 

sind die Anschlussstellen „Meckenheim-Nord“ und „Meckenheim Merl“ der 

Bundesautobahn A 565 verkehrsgünstig erreichbar. 

 

Das Plangebiet lässt sich durch: 

 

- die Regionalbahnlinie Bonn-Euskirchen im Westen, 

- die Straße „Am Pannacker“ im Norden sowie 

- die Flächen des geplanten Unternehmerparks Kottenforst entlang der 

Meckenheimer Allee im Osten und Süden 

abgrenzen.  

 

Der Bereich hat eine Größe von rd. 12,2 ha. Die Lage des Plangebietes 

ist dem Übersichtsplan, die genaue Abgrenzung dem Entwurf der 52. 

Änderung des Flächennutzungsplans zu entnehmen. 
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II. Planungsrechtliche Situation 

1. Landes- und Regionalplanung 

 

Darstellung in der Landesplanung 

Im Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) wird die 

Stadt Meckenheim, gemäß dem Zentralen-Orte-Konzept, als Grundzent-

rum kategorisiert.  

 

Im Rahmen der Aufstellungsbeschlüsse sind die Ziele und Grundsätze des 

jeweils gültigen Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP 

NRW) sowie des Regionalplans zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Der 

seit Februar 2017 rechtskräftige Landesentwicklungsplan Nordrhein- 

Westfalen wurde durch den vom Kabinett beschlossenen Landesentwick-

lungsplan im Jahr 2019 geändert. Die Änderung des Landesentwicklungs-

planes trat am Tag nach der am 5. August 2019 erfolgenden Veröffentli-

chung im Gesetzes- und Verordnungsblatt in Kraft. 

 

Darstellung im Regionalplan  

Im Regionalplan der Bezirksregierung Köln wird der überwiegende Teil 

des Plangebietes als Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen 

(GIB) dargestellt. Der angrenzende Industriepark Kottenforst ist ebenfalls 

als GIB dargestellt. 

 

Regionalplanänderungsverfahren 

Bis zur Regionalplanänderung, die im Juni 2021 beschlossen wurde, war 

der überwiegende Teil des Plangebiets im Regionalplan für den Regie-

rungsbezirk Köln, Teilabschnitt Bonn/Rhein-Sieg als „Allgemeiner Sied-

lungsbereich (ASB)“ dargestellt. Ein untergeordneter Teil nördlich der 

Hochspannungsleitung wurde als Agrarbereich mit spezieller Intensivnut-

zung, welcher mit der Signatur zum Schutz der Landschaft und land-

schaftsorientierten Erholung überlagert ist, ausgewiesen. 

Bereits im Zuge der 46. Flächennutzungsplanänderung und des Bebau-

ungsplanes Nr. 80 „Unternehmerpark Kottenforst“ wurde in Abstimmung 

mit der Bezirksregierung Köln im Rahmen der damaligen landesplaneri-

schen Anfrage der Stadt Meckenheim (Anfrageschreiben vom 31.01.2013 

mit Genehmigung vom 18.03.2013) festgehalten, dass die dargestellte 

ASB-Fläche (ASB-203-01) abschnittsweise bauleitplanerisch entwickelt 

werden sollte (siehe Anhang 1). So wurde das nun vorliegende Plangebiet 
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nicht mit in den Geltungsbereich der 46. Flächennutzungsplanänderung 

(Genehmigung vom 15.03.2018) aufgenommen, sondern nachfolgend als 

52. Flächennutzungsplanänderung im separaten Verfahren geführt. Hin-

tergrund für dieses stufenweise Vorgehens ist inbesondere die landespla-

nerische Vorgabe, die Flächen bedarfs- und nachfragegerecht zu entwi-

ckeln. Für die Fläche des Plangebietes liegt nun eine konkrete Ansied-

lungsanfrage des Unternehmens Rasting vor. Die ASB Ausweisung er-

möglichte die Ansiedlung überwiegend nicht erheblich belästigender Ge-

werbebetriebe. Für geplante Unternehmensansiedlung besteht jedoch die 

Notwendigkeit, dass die ensprechenden Flächen als gewerblich-industri-

elle Bereiche (GIB) dargestellt werden. Eine Anfrage bei der Bezirksregie-

rung Köln nach § 34 Landesplanungsgesetz (LPIG NRW) im Rahmen des 

nun vorliegenden Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan wäre 

folglich nicht genehmigungsfähig. Aus diesem Grund wurde die Änderung 

des Regionalplans (Umwandlung eines Allgemeinen Siedlungsbereiches 

(ASB) in einen Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung – GIB Kot-

tenforst II, Meckenheim) bei der Bezirksregierung Köln angeregt.  Am 

25.06.2021 hat der Regionalrat gemäß § 19 Abs. 4 LPIG die Aufstellung 

der 6. Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Köln, Teil-

abschnitt Region Bonn/Rhein-Sieg beschlossen. Die Änderung wurde am 

12.11.2021 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW bekannt 

gemacht. 

2. Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Meckenheim hat das 

Plangebiet die Darstellung „Flächen für die Landwirtschaft“. Im Norden des 

Plangebiets sind zudem Umgrenzungen von Schutzgebieten und 

Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes dargestellt. Die Flächen 

unterliegen dem Landschaftsschutz.  

 

Die geplante Nutzung des Plangebiets als Industriegebiet lässt sich mit 

der derzeitigen Darstellung des Flächennutzungsplanes nicht 

vereinbaren. Da gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB Bebauungspläne aus dem 

Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, ist eine Änderung des 

Flächennutzungsplans erforderlich, um das geplante städtebauliche 

Konzept realisieren zu können. Der Flächennutzungsplan soll zukünftig 

das gesamte Plangebiet als „gewerbliche Baufläche“ darstellen.  
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Damit soll die Realisierung eines Industriegebietes auf Ebene der 

vorbereitenden Bauleitplanung planungsrechtlich vorbereitet werden. Die 

52. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 S. 1 

BauGB im Parallelverfahren.  

3. Bebauungsplan 

Das Plangebiet liegt nicht im räumlichen Geltungsbereich eines 

rechtskräftigen Bebauungsplanes. Westlich grenzen die Bebauungspläne 

Nr. 9 und Nr. 18 mit festgesetzten Industriegebieten an. Unmittelbar 

nördlich grenzt der Bebauungsplan Nr. 78 „Haltepunkt Industriepark-

Kottenforst“ an das Plangebiet an. Der Bebauungsplan Nr. 80 

„Unternehmerpark Kottenforst“ schließt östlich und südlich an das 

Plangebiet an und setzt Gewerbegebiete fest.  

4. Landschaftsplan 

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereichs des einschlägigen 

Landschaftsplanes Nr. 4 „Meckenheim – Rheinbach – Swisttal“ des Rhein-

Sieg-Kreises. Die Flächen des Plangebietes sind als 

Landschaftsschutzgebiet 2.2-3 festgesetzt. In der Entwicklungskarte des 

Landschaftsplans sind die überwiegenden Flächen des Plangebiets mit 

dem Entwicklungsziel 6 („Temporäre Erhaltung der jetzigen 

Landschaftsstruktur bis zur Realisierung von Vorhaben über die 

Bauleitplanung oder andere Verfahren“) dargestellt. Lediglich für den 

nördlichen Bereich des Plangebietes wird das Entwicklungsziel 2 

(„Erhaltung der durch den Obstbau geprägten Landschaft“) dargestellt.  

5. Schutzgebiete 

 
Das Plangebiet liegt weder in einem FFH-, Naturschutzgebiet -, noch in 

einem Vogelschutzgebiet.  

 

Die Flächen des Plangebietes liegen im Landschaftsschutzgebiet 
Swistbucht-Rheinbacher Loessplatte (LSG-5207-0004).  
 
Im Umfeld des Plangebietes befindet sich rd. 350 m nördlich ein 
Vogelschutzgebiet (Kennung DE-5308-401). Zudem ist der Bereich als 
FFH-Gebiet (Kennung DE-5308-303) ausgewiesen.  
 
Im Nahbereich zum Plangebiet befindet sich unmittelbar nördlich der 
Straße „Am Pannacker“ das Naturschutzgebiet SU-091. 
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6. Geplante Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone IIIB des geplanten Trink-

wasserschutzgebietes Dirmerzheim. Im aktuell wirksamen Regionalplan 

der Bezirksregierung Köln ist dieses noch nicht berücksichtigt. Im Zuge 

der Neuaufstellung des Regionalplans Köln wird die geplante Schutzzone 

bereits in den Unterlagen dargestellt. Der Regionalrat hat den Aufstel-

lungsbeschluss am 10.12.2021 gefasst.  

Im Anhang A3 wird in der Erläuterungskarte F9 (Beiblatt) die geplante 

Schutzzone unter der Nr. 43 aufgeführt und in der Erläuterungskarte als 

Bereiche mit Grundwasser- und Gewässerschutzfunktionen (BGG) bzw. 

erweitertes Einzugsgebiet zeichnerisch dargestellt.  

Diesen entspricht der Grundsatz G.46 Erweiterten Grundwasserschutz 

und Gewässerschutz sicherstellen, der den textlichen Festlegungen des 

Regionalplans (vgl. S. 121) zu entnehmen ist: „Innerhalb der erweiterten 

Einzugsbereiche für bestehende und geplante Trink-und Heilwasserge-

winnung soll dem vorsorgenden Grundwasserschutz und Gewässerschutz 

ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Planungen und Maßnah-

men, die potentiell die Wassergewinnung und Versorgung der Bevölke-

rung mit Trink- und Heilwasser gefährden, sollen vermieden werden.“  

 

Es heißt dazu in der Erläuterung, dass im Rahmen der Fachplanung sowie 

der kommunalen Bauleitplanung innerhalb der erweiterten Einzugsberei-

che für die Wassergewinnung ein Vorbehalt für wasserwirtschaftliche 

Funktionen oder Nutzungen besteht.  

„Bei der Abwägung mit konkurrierenden Planungen und Maßnahmen ist 

dem Grundwasser- und Gewässerschutz besonderes Gewicht beizumes-

sen. Planungen und Maßnahmen, die potentiell eine erhebliche Gefähr-

dung der Trink-/Heilwassergewinnung darstellen, sollen aus Vorsorge-

gründen ausgeschlossen werden.  

Hierzu zählen insbesondere Neuplanungen für gewässerschutzgefähr-

dende Nutzungen wie Abfallbehandlungsanlagen, Deponien, Abwasser-

behandlungsanlagen bzw. Anlagen, die im erheblichen Umfang mit was-

sergefährdenden Stoffen umgehen, Planungen und Maßnahmen, die 

großflächige Versiegelungen zur Folge haben sowie der Abbau oberflä-

chennaher Bodenschätze (Nass- und Trockenabgrabungen).  

Soweit wassergefährdende Anlagen oder Nutzungen zulässigerweise be-

reits bestehen, wird über deren weitere Entwicklung, sofern nicht raumbe-

deutsam, auf fachplanerischer Ebene entschieden. Das Schadenspoten-

tial ist soweit zu verringern, dass Trinkwasserentnahmestellen weitestge-

hend geschützt werden.  
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Für Planungen oder Maßnahmen gelten die Anforderungen der zugrunde-

liegenden Wasserschutzverordnungen und der darin enthaltenen Ge- und 

Verbote in den Wasserschutzzonen III B/III C. Sofern erforderlich oder 

wenn wasserrechtlich (noch) keine entsprechenden Planungsbeschrän-

kungen festgelegt wurden (geplante oder in Aussicht genommene Was-

serschutzgebiete sowie räumliche Abweichungen), ist das Gefährdungs-

potential unter Beteiligung der zuständigen Wasserbehörde im Einzelfall 

zu ermitteln. Hierbei sind die erforderlichen Unterlagen vom Vorhabenträ-

ger vorzulegen.“ 

 

Die entsprechende Wasserschutzverordnung gibt es bisher noch nicht. 

 

Nach Vorgabe der zuständigen Behörden ist zur Minimierung der Einflüs-

se auf die bereits als schlecht eingestufte Bilanz und chemische Beschaf-

fenheit des Grundwasserkörpers in nachgelagerten Genehmigungsver-

fahren zu prüfen, ob ein Fachbeitrag zum Verschlechterungsverbot der 

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nach §§ 27 und 47 Wasserhaushaltsge-

setz (WHG) zu erstellen ist. 

7. Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

Im Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Meckenheim sind die 

zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Meckenheim definiert. Das 

vorliegende Plangebiet befindet sich nicht in einem zentralen 

Versorgungsbereich. Die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben ist auch 

vor dem Hintergrund des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt 

Meckenheim für das vorliegende Plangebiet nicht vorgesehen. Gemäß 

dem Meckenheimer „Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept“ soll 

großflächiger Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten außer 

in zentralen Versorgungsbereichen noch innerhalb der dafür 

ausgwiesenen Ergänzungsstandorte zugelassen werden. Der 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 80 „Unternehmerpark 

Kottenforst“ wurde dabei als Ergänzungsstandort vorgesehen. Dies wurde 

bei der Planung berücksichtigt und abgewogen, jedoch mit dem Ergebnis, 

dass Flächen für großflächigen Einzelhandel dort zunächst 

ausgeschlossen sind. Bei der nun vorgesehenen Ausweisung der Flächen 

als Industriegebiet, wird von einer Angebotsplanung für Einzelhandel im 

Allgemeinen sowie auch für großflächigen Einzelhandel abgesehen. Auf 

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden entsprechende 

Regelungen zum Thema Einzelhandel in die textlichen Festsetzungen 

aufgenommen.  
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III. Bestandsbeschreibung 

1. Städtebauliche Situation 

Plangebiet  

Das Plangebiet wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt und ist daher 

anthropogen geprägt. Neben einer zentral im Plangebiet gelegenen 

Baumschule bestehen Gehölzbestände insbesondere entlang der Straße 

„Am Pannacker“ sowie teilweise entlang der vorhandenen Wirtschafts-

wege. Zudem werden die Flächen des Plangebietes teilweise als 

Ackerflächen genutzt. Im nördlichen Bereich des Plangebietes verläuft 

entlang des vorhandenen Wirtschaftsweges ein Entwässerungsgraben. 

Des Weiteren verläuft im Norden des Plangebietes eine Hochspannungs-

freileitung.  

 

Das Plangebiet ist topografisch leicht bewegt und fällt von Norden nach 

Süden hin ab.  

 

Umfeld 

Das städtebauliche Umfeld des Plangebietes ist durch die westlich 

angrenzende industrielle Nutzung und großflächige Bebauung des 

Industrieparks Kottenforst geprägt. Zudem befindet sich unmittelbar 

westlich des Plangebietes eine Bahntrasse. Im Norden schließt die Straße 

„Am Pannacker“ an das Plangebiet an. Weiter nördlich der Straße „Am 

Pannacker“ liegt der S-Bahnhaltepunkt „Meckenheim Industriepark“ sowie 

ein Park&Ride-Parkplatz, an dem sich Gehölzbestände anschließen. 

Östlich und südlich des Plangebietes befindet sich das durch den 

Bebauungsplan Nr. 80 „Unternehmerpark Kottenforst“ vorbereitete 

Gewerbegebiet in der Entwicklung. Die erschließenden Straßen sind 

bereits hergestellt. Dabei grenzt die Haupterschließungsstraße „An der 

Allee“ des Unternehmerparks Kottenforst östlich an das Plangebiet an und 

erschließt dieses mit. Die geschaffenen Gewerbeflächen befinden sich 

derzeit in der Vermarktung.  

2. Verkehr 

Motorisierter Individualverkehr (MIV) 

Die Stadt Meckenheim liegt im Rhein-Sieg-Kreis und grenzt unmittelbar an 

das Oberzentrum Bonn an. Das Plangebiet wird künftig über die 

Haupterschließung des Unternehmerparks Kottenforst erschlossen. Im 
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weiteren Straßenverlauf besteht, über die Straße „Am Pannacker“, eine 

Anbindung an die L 261 und die L 158. Über diese Straßen sind die 

Anschlussstellen „Meckenheim-Nord“ und „Meckenheim Merl“ der 

Bundesautobahn A 565 verkehrsgünstig erreichbar. Es besteht somit eine 

sehr gute Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz.  

 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Der nächstgelegene S-Bahnhaltepunkt „Meckenheim Industriepark“ liegt 

unmittelbar nördlich des Plangebietes und wird von der S-Bahnlinie S 23 

angedient. Über diesen Haltepunkt besteht eine unmittelbare Anbindung 

zum Oberzentrum Bonn sowie in Richtung Euskirchen, sodass Anschluss 

an das Fernverkehrsnetz besteht.  

 

Am S-Bahnhaltepunkt „Meckenheim Industriepark“ befindet sich zudem  

eine Bushaltestelle, welche von den Buslinien 843, 858 und 859 angefah-

ren wird. Insgesamt ist somit eine gute Anbindung an den öffentlichen Per-

sonennahverkehr gegeben.  

 

Fuß- und Radverkehr 

Die nördlich des Plangebietes verlaufende Straße „Am Pannacker“ enthält 

einen separaten Fuß- und Radweg. Dieser führt ebenfalls entlang der 

neuen Erschließungsstraße „An der Allee“, die somit sowohl das Gebiet im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 80 als auch des hier 

zugrundeliegenden Bebauungsplans Nr. 80 A anschließt. Bereits heute 

knüpft die neue Erschließungsstraße den Fuß- und Radverkehr südlich 

der Gewerbe- bzw. Industriegebiete an die Bonner Straße sowie die 

Gudenauer Allee an. 200 m östlich des Plangebietes kreuzt die 

Meckenheimer Allee die Straße „Am Pannacker“. Hier beginnt das 

Radverkehrsnetz NRW, das in Richtung Nordosten entlang der 

Meckenheimer Allee weiterführt. An der Kreuzung Gudenauer 

Allee/Bonner Straße verläuft ein separater Fuß- und Radweg als Teil des 

Radverkehrsnetzes NRW in Richtung Südosten entlang der Gudenauer 

Allee, um am Spielplatz „Auf dem Stephansberg“ in Wohngebiete 

abzuzweigen. Eine gute fußläufige sowie Radverkehrsanbindung ist somit 

gegeben. 
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3. Infrastruktur 

Versorgungsinfrastruktur 

Im Norden des Plangebietes verläuft eine Hochspannungsfreileitung. 

Gemäß der Vorgaben der Westnetz GmbH sind entlang der 

Hochspannungsfreileitung beidseits Schutzstreifen von 29 m zu 

berücksichtigen.  

4. Entwässerung, Hochwasser, Starkregen 

Die Flächen des Plangebietes sind mit Ausnahme der landwirtschaftlichen 

Wegeflächen unversiegelt. Das im Plangebiet anfallende Niederschlags-

wasser versickert vor Ort.  

 

Die Hochwassergefahrenkarte der Bezirksregierung Köln stellt im Plange-

biet auch bei extremen Hochwassern (HQextrem) kein Risiko einer Über-

schwemmung dar. Da der Eisbach im Rahmen der vorläufigen Bewertung 

nach Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) bislang noch 

nicht als Risikogewässer ausgewiesen worden ist, sind im Bereich des 

Plangebiets Änderungen der Hochwassergefährdung möglich. Festge-

setzte Überschwemmungsgebiete können folglich nicht betroffen sein.  

 

Gleichwohl zeigen die Starkregenhinweiskarten des LANUV, dass Teilflä-

chen im südlichen Bereich unter Berücksichtigung der aktuellen Gelände-

modellierung bei Starkregenereignissen überschwemmungsgefährdet 

sind.  

5. Immissionsschutz 

Auf das Plangebiet wirken Schallimmissionen ein, welche im Wesentlichen 

von den bereits vorhandenen Industriegebieten (Gewerbelärm) westlich 

der Bahntrasse resultieren sowie aus der Bahntrasse und den angrenzen-

den Straßen (Verkehrslärm). Zudem ist bereits östlich und südlich des 

Plangebietes die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe planungsrechtlich 

vorbereitet.  

 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine schalltechnische Unter-

suchung hinsichtlich der auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen, 

insbesondere aus Schienen- und Straßenverkehrslärm, sowie die mit der 

Planung einhergehenden, anlagebezogenen Emissionen auf die umlie-

gend bestehenden schutzbedürftigen Nutzungen durchgeführt, um die 

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu untersuchen bzw. um den 
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allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

Rechnung zu tragen. Die Ergebnisse sind in den Umweltbericht eingeflos-

sen.  

 

Auf Ebene des Flächennutzungsplanes wurden bereits planerische Lö-

sungen im Sinne von § 50 BImSchG geprüft. Allerdings können im Flä-

chennutzungsplan keine verbindlichen Regelungen zu lärmbedingten 

Emissionen bzw. Immissionen getroffen werden. Erforderliche Schall-

schutzmaßnahmen sind daher im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung 

zu regeln.  

 

Aus Sicht der vorbereitenden Bauleitplanung können in der verbindlichen 

Bauleitplanung in Bezug auf Gewerbelärmauswirkungen des Plangebietes 

insbesondere Festsetzungen zur Emissionskontingentierung mit einer ge-

bietsübergreifenden Gliederung herangezogen werden. Bei der gesamt-

städtischen Betrachtung der gewerblichen und industriellen Entwicklung 

ist berücksichtigt, dass nordwestlich des Plangebietes „Industriepark Kot-

tenforst“ weitere Industriegebiete planungsrechtlich gesichert sind, die kei-

ner Emissionskontingentierung unterliegen. Dies betrifft u. a. die Bereiche 

der Bebauungspläne BP Nr. 9 (Industriegebiet I) und Nr. 18 (Industriege-

biet II). In diesen Bereichen ist, unabhängig von einer fehlenden Emissi-

onskontingentierung, eine uneingeschränkte industrielle Nutzung zuläs-

sig. 

 

In Bezug auf bahnbedingte Auswirkungen auf das Plangebiet ist zu be-

rücksichtigen, dass eine Elektrifizierung der benachbarten Schie-

nentrasse geplant ist. In diesem Zusammenhang ist davon auszuge-hen, 

dass künftig eher mit einer Verbesserung der Situation bezüglich der 

bahnbedingten Emissionen (u.a. Lärm, Schadstoffe) einhergehen wird. 

Die mit dem Trassenausbau verbundenen Auswirkungen auf das Plange-

biet sind im Rahmen des späteren Planfeststellungsverfahrens Zulasten 

des Baulastträgers zu erörtern und ggf. geeignete Maßnahmen zur Siche-

rung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse zu 

treffen. 

Die auf das Plangebiet einwirkenden bzw. die planbedingten Auswir-kun-

gen in Bezug auf andere immissionsschutzrechtliche Belange (z.B. Ge-

ruch, Lufthygiene) sind ebenfalls im Umweltbericht dargelegt. 
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6. Seveso-III-Richtlinie 

Im Plangebiet sowie in dessen unmittelbaren Umfeld sind derzeit keine 

Störfallbetriebe vorhanden. Im Bebauungsplan Nr. 80 „Unternehmerpark 

Kottenforst“ wurden zudem Anlagen, die einen Betriebsbereich gemäß § 3 

Abs 5a Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bilden, 

ausgeschlossen. Der Ausschluss dient der Sicherheit der angrenzenden 

Bahnstrecke, der umliegenden Wohnnutzungen sowie dem FFH- und 

Vogelschutzgebiet „Waldreservat Kottenforst“ bzw. „VSG Kottenforst-

Waldville“. Grundlage dafür sind Artikel 3 Nummer 13 und Artikel 13 der 

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 

Unfälle mit gefährlichen Stoffen, auch Seveso III-Richtlinie genannt. 

 

In ca. 850 m nordwestlicher Entfernung zum Plangebiet ist die Firma 

Zinkpower Meckenheim GmbH & Co. KG ansässig, die nach § 3 Abs. 5 a 

BImSchG einen Betriebsbereich bildet. Für diesen Betriebsbereich liegt 

bisher noch kein auf der Grundlage von Detailkenntnissen ermittelter und 

überprüfter angemessener Sicherheitsabstand nach § 3 Abs. 5c BImSchG 

vor. Derzeit wird von hier für diesen Betriebsbereich von einem in 

Achtungsabstand ohne Detailkenntnisse nach KAS-181 von 200 m 

ausgegangen. 

 
Die Möglichkeiten zur Ansiedlung von Störfallbetrieben im Plangebiet ist 
im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung zu regeln und ggf. geeignete 
Festsetzungen zum Ausschluss im Sinne der Seveso-III-Richtlinie bzw. 
§ 50 BImSchG zu treffen.  

7. Boden, Bodendenkmalpflege, Kampfmittel, Bodenverunreinigungen 

 

Im Plangebiet verläuft die tektonische Störzone „Römer Sprung“. Im 

Rahmen der Bauleitplanverfahrens wurde eine Archäologische 

Sachverhaltsermittlung  durchgeführt. Dafür wurden über das Plangebiet 

verteilt 5 Sondagegräben angelegt und untersucht. Dabei wurden 

Pfostengruben, Gräben und ein Weg frei gelegt. Neben mittelalterlicher 

und neuzeitlicher Keramik (und Plastik) wurde auch eisenzeitliche Keramik 

gefunden. Aus den Befunden lässt sich in nördlichen Plangebiet ein 

eisenzeitlicher Siedlungsplatz mit mindestens zwei Hausgrundrissen 

nachweisen. Weitere Befunde lassen sich, da kein datierbares Material 

                                            
1 KAS-18, Leitfaden der Kommission für Anlagensicherheit, Empfehlungen für Abstände zwischen 
Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der 
Bauleitplanung – Umsetzung § 50 BImSchG 
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gefunden wurde nicht genau datieren, sind aber möglicherweise ebenfalls 

in die Eisenzeit zu datieren. Weiterhin ist das Plangebiet von Gräben 

durchzogen, die möglicherweise bis ins Mittelalter zurückreichen. 

 

Aus der Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes NRW 

sind Informationen zu einem durch das Baufeld verlaufenden, ehemaligen 

Laufgraben sowie zwei Schützenlöchern bekannt. Die Flächen wurden 

vom Kampfmittelbeseitigungsdienst befahren und geräumt. Gleichwohl ist 

dadurch nicht auszuschließen, dass noch Kampfmittel im Boden 

vorhanden sind.  

 

Im Zuge der Planung wurde ein Baugrundgutachten mitsamt abfalltechni-

scher Deklaration erarbeitet. Im Ergebnis der Untersuchungen konnten 

keine gefährlichen Abfälle, bzw. Hinweise auf Bodenverunreinigungen 

festgestellt werden. In der Übersicht „Altlasten und Hinweisflächen“ des 

Rhein-Sieg-Kreises sind innerhalb des Plangebietes weder Altlasten noch 

andere Hinweise eingetragen.   
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IV. Anlass, Ziel und Auswirkungen der Planung 

1. Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Der bestehende ca. 147 ha große „Industriepark Kottenforst“ der Stadt 

Meckenheim ist bereits heute vollständig bebaut. Die Grundstücksgrößen 

varrieren hier abhängig von den unterschiedlichen Betriebsarten und Ihren 

Flächenerfordernissen zwischen 2.000 und 97.000 m².  

 

Um der Nachfrage an Gewerbeflächen gerecht werden zu können, hat die 

Stadt Meckenheim bereits den Bebauungsplan Nr. 80 „Unternehmerpark 

Kottenforst“ aufgestellt. Die Fläche soll sukzessiv an der Nachfrage 

orientiert erschlossen werden, um eine bedarfsorientierte Entwicklung des 

Gewerbegebietes zu erreichen. Aufgrund der Darstellung von Allgemeinen 

Siedlungsbereichen im Regionalplan konnte im Zuge dieses 

Planverfahrens jedoch nur ein Angebot an eingeschränkten 

Gewerbegebieten und nicht an Industriegebieten geschaffen werden.  

 

Um dem Bedarf an Industrieflächen nachzukommen, ist nach der erfolgten 

6. Änderung des Regionalplans Köln, nun in einem zweiten Schritt die 

Erweiterung des Industrieparks Kottenforst um weitere Industrieflächen in 

räumlicher Nähe vorgesehen.  

 

Das Unternehmen Rasting wurde 1888 in Bonn gegründet und betreibt 

seit 1984 den Standort in Meckenheim im Industriepark Kottenforst in 

unmittelbarer Nähe zum Plangebiet. Es ist beabsichtigt, dem Fleisch 

verarbeitenden Unternehmen Entwicklungspotenziale in der 

Nachbarschaft des heutigen Standorts anbieten zu können und  es somit 

am Standort zu halten. Durch den Umzug in das Plangebiet soll sich 

Rasting weiter entwickeln können und der Unternehmensstandort sowie 

die damit verbundenen Arbeitsplätze langfristig gesichert werden. Denn 

heute sind die Kapazitätsgrenzen sowohl für Rasting als auch für EDEKA 

mit dem nebenliegenden Trockenlager bereits erreicht und Teile des 

Warengeschäfts von Rasting werden ausgelagert. 

 

Die Firma Rasting strebt mit dem Neubau in Meckenheim die Realisierung 

einer CO2 - neutralen Produktion an. 

 

Durch die Realisierung des Fleischwerks in unmittelbarer Nähe zum 

heutigen Standort können auch längere Pendlerfahrten vermieden 

werden, da zahlreiche Mitarbeiter des Unternehmens im Gebiet der Stadt 
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Meckenheim wohnen. 85% der Mitarbeiter wohnen innerhalb einer 

Entfernung von 0 bis 25 km zum heutigen Standort. Die kurzen 

Arbeitswege ermöglichen zahlreichen Mitarbeitern die Anreise per Fahrrad 

oder mittels ÖPNV. 

 

Im Zuge des nun vorliegenden Planverfahrens werden 

Industriegebietsflächen (GI) entwickelt. Hierzu wurde die erforderliche 

6. Änderung auf Regionalplanebene bereits vorgenommen.  

 

Mit der vorliegenden 52. Änderung des Flächennutzungsplans werden auf 

Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für eine Erweiterung des bestehenden Industrieparks 

Kottenforst geschaffen. 

 

Masterplanung bio innovation park und Unternehmerpark Kottenforst 
Mit dem bio innovation park Rheinland in der Region Meckenheim und 

Rheinbach soll ein Kompetenz- und Präsentationsraum rund um die 

grünen Technologien der Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie des 

Obst- und Gartenbaus entstehen. Ziel ist es, durch den engen Kontakt 

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft Innovationen zu fördern Die Stadt 

Meckenheim hat die strategische Masterplanung im März 2018 als 

Grundlage für die weiteren Planungen beschlossen.  

 

Innerhalb des bio innovation park Rheinland sind die Forschungsstandorte 

in Rheinbach und Meckenheim, insbesondere als Impulsgeber für 

Innovationen und für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklungen, von 

zentraler Bedeutung. Dabei handelt es sich in erster Linie um den Campus 

Klein-Altendorf der Universität Bonn sowie um den Campus Rheinbach 

der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Der Campus Klein-Altendorf ist ein 

bereits international renommierter Forschungsstandort und Freilandlabor 

für Grüne Technologien und nachwachsende Rohstoffe. Ergänzend hierzu 

findet eine Kooperation mit der Alanus Hochschule Alfter statt. Des 

Weiteren sind zahlreiche, unterschiedliche Betriebe des produzierenden 

und verarbeitenden Gewerbes, im Bereich der Verpackung, des Vertriebs 

und des Marketings in das gemeinsame Netzwerk des bio innovation park 

Rheinland eingebunden.  

 

Der bereits in der Realisierung befindliche Unternehmerpark Kottenforst 

soll sich an den Themen des bio-innovation park Rheinland orientieren. In 

einem ersten Schritt hat die Universität Bonn in den Jahren 2015-2017 im 
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Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative ein Forschungsprojekt zum 

Thema „Etablierung eines klimaneutralen, regionalen Wissenschafts- und 

Gewerbeparks“ abgeschlossen. Auf dieser Basis sind die weiteren Ideen 

und Planungen der Stadt Meckenheim entstanden, das neue 

Gewerbegebiet und die daran anknüpfende Industriegebietsfläche für die 

Firma Rasting nachhaltig und unter Klimaschutzgesichtspunkten zu 

entwickeln. Die Wirtschaftsförderung hat bereits Kriterien zur Vergabe von 

Grundstücken im nebenliegenden Unternehmerpark Kottenforst 

entwickelt, mit denen das Gewerbegebiet durch Klimaschutzmaßnahmen 

profiliert werden soll. Ziel ist es, Unternehmen anzusiedeln, die möglichst 

ins Wertschöpfungsmodell des bio innovation parks passen und die 

weiteren Kriterien in den Bereichen Zukunftseffekte, 

Ressourcenschonung, Mobilität, gesellschaftliche Verantwortung erfüllen. 

Darüber hinaus sollen die Betriebsgebäude möglichst mit Holz und 

anderen nachwachsenden  Rohstoffen erstellt werden.  

 

Aus der Rahmenplanung wurde die Idee abgeleitet im nun vorliegenden 

Plangebiet ein neues, nachhaltiges Fleischwerk der Firma Rasting unter 

Klimaschutzgesichtspunkten zu entwickeln. Durch das vorliegende 

Planverfahren soll die planungsrechtliche Grundlage für diesen weiteren 

Baustein des Unternehmerparks Kottenforst geschaffen werden. Die 

Ansiedlung passt in das angestrebte Gesamtkonzept und soll zur positiven 

Imagebildung des gesamten Gewerbe- und Industriegebiets beitragen. 

 

Gewerbeflächenentwicklungskonzept  
Der Rhein-Sieg-Kreis ist eine wirtschaftlich prosperierende Region. 

Insbesondere die positiven Lagefaktoren sowohl durch die überregionalen 

als auch durch die regionalen Verflechtungen schlagen sich auf die 

Nachfrage nach Gewerbe- und Industrieflächen nieder. Um die zentrale 

Frage zu klären, welche Flächenbedarfe für die Wirtschaft in Zukunft 

bestehen und ob die vorhandenen Flächenreserven gegeignet sind, die 

Bedarfe zu decken, hat der Rhein-Sieg-Kreis im Juni 2017 das 

Gewerbeflächenkonzept 2035 für die Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises 

veröffentlicht. In dem Fachgutachten wird die kreisweite Flächenkulisse 

wie auch die Abschätzung des Flächenbedarfs dargestellt. Neben 

Aussagen zum gesamten, zum westlichen, zentralen und östlichen 

Kreisgebiet, trifft das Gutachten ebenfalls Aussagen zu den einzelnen 

Kommunen. Im Ergebnis des Fachgutachtens hat sich in aller Deutlichkeit 

gezeigt, dass insbesondere für die industrielle Nutzung nicht ausreichend 

http://www.unternehmerpark-kottenforst.de/
http://www.unternehmerpark-kottenforst.de/
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Reserveflächen im Kreisgebiet vorhanden sind. Dies gilt auch für die Stadt 

Meckenheim anführen.  

 

Das Gutachten erfasst zunächst die vorhandenen Reserveflächen. Dies 

sind Flächen, die im Flächennutzungsplan als gewerbeliche Baufläche 

oder als Gewerbe- oder Industriegebiet dargestellt und noch nicht genutzt 

sind. Die entsprechenden Flächen werden aus dem 

Siedlungsflächenmonitoring der Bezirksregierung Köln übernommen. Für 

die Stadt Meckenheim werden Reserveflächen für Gewerbe mit 32 ha und 

Flächen für Industrie mit 0 ha angegeben. Seitens der Bezirksregierung 

wurden die Reserven für gewerbelichen Flächen aktualisiert und auf 26 ha 

reduziert (Stand 2019). Der überwiegende Teil dieser Reserveflächen (> 

25 ha) ist im anliegenden Unternehmerpark Kottenforst ausgewiesen. Hier 

ist die Erschließung mittlerweile erfolgt und die Grundstücke befinden sich 

aktuell in der Vermarktung. Von einer weiteren Reduzierung der 

Reserveflächen ist folglich auszugehen. 

 

In einem zweiten Schritt ermittelt das Gutachten mittels GIFPRO-ILS die 

Flächenbedarfe, differenziert nach Gewerbe und Industrie. Für die Stadt 

Meckenheim werden dabei Bedarfe von 13 ha Gewerbe- und 10 ha 

Industrieflächen errechnet. Hierbei ist klarzustellen, dass es sich lediglich 

um den endogenen Bedarf (inklusive Planungszuschlag) handelt. Es ist 

davon auszugehen, dass die realen Bedarfe höher liegen. Exogene 

Entwicklungen, wie z. B. regionale Bedarfe, die durch die Bundesstadt 

Bonn, die Stadt Köln bzw. die makroregionalen Standortfaktoren ausgelöst 

werden, finden in der GIFPRO‐Berechnung keine ausreichende 

Berücksichtigung. Dabei sind die überregionalen Standortfaktoren sehr 

positiv zu bewerten. Hinzu kommt, dass insbesondere die Stadt Bonn nicht 

mehr in der Lage ist, alle eigenen und flächenintensiven Bedarfe im 

gewerblich‐industriellen Bereich auf dem eigenen Stadtgebiet zu decken. 

Entsprechendes gilt für die Stadt Köln - auch von hier aus sind 

Betriebsverlagerungen in den Rhein‐Sieg‐Kreis erkennbar und weiterhin 

zu erwarten. Ein weiterer Aspekt ist die eingeschränkte 

eigentumsrechtliche Verfügbarkeit von Gewerbe- und Industrieflächen. 

Die Kommunen sind selten im Eigentum der Grundstücke, d. h. sie sind 

zur Entwicklung auf die Veräußerungsbereitschaft der Eigentümer 

angewiesen. Wenn die zugestandenen Flächen nicht verfügbar sind, ist 

eine berechnete Bedarfslage nur bedingt aussagekräftig. Die 

diesbezügliche Praxis der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die 

Kommunen Handlungsspielraum benötigen, um flexibel agieren zu 
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können. Dass viele der dargestellten Gewerbe‐ und Industrieflächen 

eigentumsrechtlich nicht verfügbar sind, stellt ein zentrales Dilemma 

zwischen Regional‐/Landesplanung und kommunaler Realität dar. 

 

Unabhängig und losgelöst von diesen gutachterlichen Kennzahlen stellen 

die Planungen der Firma Rasting mit Ihrer konkreten Ansiedlungsanfrage 

eine darüber hinaus gehende Nachfrage dar. Im Gewerbeflächenkonzept 

2035 werden solche Konstellationen als Zusatzbedarfe ergänzend zur 

GIFPRO Methodik aufgeführt. Die Planungen für die Ansiedlung umfassen 

zum jetzigen Zeitpunkt bereits ein städtebauliches Konzept, sowie eine 

erste Entwurfsplanung des Vorhabens. Der Kaufvertrag zum Grundstück 

ist ebenfalls abgeschlossen, sodass Konkretisierung sowie die 

Umsetzung der Ansiedlung sich bereits in einem fortgeschrittenen 

Stadium befindet. 

 

Für die Planungen der Stadt Meckenheim bleibt festzuhalten, dass bei der 

Bilanzierung der endogenen Flächenbedarfe und der faktisch 

aktivierbaren Reserveflächen im Bereich der Industrieflächen ein 

deutliches Defizit besteht. Eine endogene Flächennachfrage von 

Industrieflächen von 10 ha steht nicht vorhandenen Reserven gegenüber. 

Es ist folglich erforderlich, diesen Fehlbedarf durch neue 

Flächenentwicklungen zu decken. 

 

 Wesentliche Auswirkung der Planung 

 

Verkehrliche Auswirkungen  

Im Rahmen der 6. Änderung des Regionalplanes wurde seitens der 

Straßenbauverwaltung dargestellt, dass vom Grundsatz her keine 

Bedenken bestehen, sofern die verkehrlichen Auswirkungen bei der 

Planung zum Bebauungsplan Nr. 80 der Stadt Meckenheim für die 

Erschließungsanlagen an die L 261 berücksichtigt werden. Um die 

verkehrlichen Auswirkungen auf das umliegend bestehende Verkehrsnetz 

sachgemäß beurteilen zu können, wurde eine Verkehrsuntersuchung 

durchgeführt. 

 

Das Plangebiet wird künftig über die Haupterschließung „An der Allee“ des 

Unternehmerparks Kottenforst erschlossen. Diese Erschließungsstraße 

ist gesichert durch die Festsetzung im unmittelbar angrenzenden 
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Bebauungsplan Nr. 80. Im weiteren Straßenverlauf besteht, über die 

Straße „Am Pannacker“, eine Anbindung an die L 261 und die L 158. Über 

diese Straßen sind die Anschlussstellen „Meckenheim-Nord“ und 

„Meckenheim Merl“ der Bundesautobahn A 565 erreichbar und der 

Anschluss an das regionale und überregionale Straßennetz sichergestellt. 

Bereits im Jahr 2013 wurde die gesamte Neuentwicklung der 

Gewerbeflächen (Unternehmerpark Kottenforst I und II), die den 

Bebauungsplänen Nr. 80 und Nr. 80 A entsprechen, durch ein 

Verkehrsgutachten2 untersucht. Mittlerweile haben sich die Planungen für 

das Gebiet geringfügig verändert, so dass eine Aktualisierung des 

Verkehrsgutachtens notwendig geworden ist. Mit dem Verkehrsgutachten 

soll aufgezeigt werden, mit welcher Verkehrssituation nach Umsetzung 

des Unternehmerparks zu rechnen ist und in welcher Qualität das 

umliegende Straßennetz und dessen Knotenpunkte die zusätzlichen 

Verkehre verkehrstechnisch abwickeln können.  

 

Für das Gutachten wurde mit der Diagnose die heutige Situation ermittelt 

und betrachtet. Es wurde ein Prognose-Null-Fall erstellt, der die 

Verkehrssituation im Jahr 2035 ohne Entwicklung des Unternehmerparks 

darstellt und ein Prognose-Mit-Fall, der auf dem Prognose-Null-Fall 

aufbaut und die Verkehrssituation mit Entwicklung des Unternehmerparks 

zeigt. Für die abschließende Bewertung der verkehrlichen Wirkung des 

Unternehmerparks ist der Vergleich zwischen Prognose-Null-Fall und 

Prognose-Mit-Fall maßgebend.  

 

Zur Ermittlung der Diagnose mussten Verkehrszählungen während der 

Corona-Pandemie und der einseitigen Teilsperrung der A61 durchgeführt 

werden. Über einen Vergleich mit älteren Verkehrszählungen wurden die 

aus den Zählungen ermittelten Verkehrsstärken über einen „Pandemie-

Zuschlag“ und einen „Teilsperrungs-Abschlag“ hochgerechnet bzw. auf 

einen plausiblen „Normalzustand“ korrigiert. Nicht ausgeschlossen 

werden können im Einzelfall, aufgrund überlasteter Straßen, eine 

veränderte Wegewahl, die gegenüber dem Normalzustand zu anderen 

Fahrstromverteilungen an einzelnen Knotenpunkten geführt hat. Der 

Vergleich mit den vorhandenen älteren Daten, u.a. auch aus dem 

Gutachten aus dem Jahr 2013, hat ergeben, dass die ermittelten und 

korrigierten Verkehrsstärken vergleichbar sind, dass also die Daten für das 

                                            
2 AB Stadtverkehr GbR Büro für Stadtverkehrsplanung: Verkehrsgutachten zum Knotenpunkt 
L 158/L 261/K 53 mit einer Verkehrsaufkommenabschützung zum Unternehmerpark Kottenforst, 
Bonn (Stand Januar 2013) 
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Verkehrsgutachten verwendet werden können. Die Situation mit der 

Teilsperrung der A61 führt eher dazu, dass eine Worst-Case-Fall-

Betrachtung vorliegt. Zur Hochrechnung der Diagnose auf den Prognose-

Null-Fall wurden auf Basis eines Vergleichs der 5-jährig stattfindenden 

Straßenverkehrszählungen aus den Jahren 2005, 2010 und 2015 ein 

Hochrechnungsfaktor für das Jahr 2035 ermittelt.  

 

Der Prognose-Mit-Fall basiert auf dem hochgerechneten Prognose-Null-

Fall und bildet somit die Verkehrssituation im Jahr 2035 ab, wobei 

zusätzlich das Wohngebiet „Auf dem Stephansberg“ (+469 Kfz/Tag = 60% 

des Tagesverkehrs bzgl. Gudenauer Allee), die Verlagerung der Fleischhof 

Rasting GmbH (+140 Kfz/Tag Neuverkehre) und die weitere vollständige 

Belegung des Unternehmerparks Kottenforst (+5.394 Kfz/Tag) im unter-

suchten Straßennetz bzw. den untersuchten Knotenpunkten 

berücksichtigt wurden. In der Summe wurden somit für den Prognose-Mit-

Fall ein zusätzliches Verkehrsaufkommen in Höhe von rund 6.000 Kfz/Tag 

betrachtet. Mit der Kapazitätsprüfung der acht untersuchten Knotenpunkte 

(vgl. Gutachten S. 3) nach dem Verfahren des „Handbuchs für die 

Bemessung von Straßenverkehrsanlagen. HBS 2015“ hat aufgezeigt, 

dass der gesamte Untersuchungsbereich durch hohe bis sehr hohe 

Verkehrsstärken belastet ist. Bereits in der heutigen Situation sind einige 

Knotenpunkte, nach der HBS-Bewertung, an ihrer Kapazitätsgrenze 

angelangt. Der Knotenpunkt Bonner Straße / Gudenauer Allee ist 

überlastet, wie bereits in der Untersuchung aus dem Jahr 2013 

festgestellt.  

 

Aufgrund dieser Situation reagieren die in der Untersuchung 

berücksichtigten Knotenpunkte sensibel auf zusätzliche Verkehre. 

Steigerungen im Verkehrsaufkommen, wie sie für den Prognose-Null-Fall 

bis zum Jahr 2035 angenommen worden sind, führen dazu, dass weitere 

Knotenpunkte sich in der Qualitätsbewertung nach HBS soweit 

verschlechtern, dass diese in der Qualitätsstufe F eingestuft werden, also 

überlastet sind. Die zusätzlichen Verkehre aus der Entwicklung des 

Plangebiets im Prognose-Mit-Fall führen an der grundsätzlichen 

Qualitätseinstufung gegenüber dem Prognose-Null-Fall nicht zu 

wesentlichen Änderungen. Lediglich am Kreisverkehr G.-Boeden-Straße / 

Rampe zur L261 kommt es zu einer deutlich schlechteren 

Qualitätseinstufung, von der Stufe B im Prognose-Null-Fall zur Stufe D im 

Prognose-Mit-Fall. Diese Herabstufung der Verkehrsqualität kann aber 

noch als akzeptabel bezeichnet werden. Alle anderen Knotenpunkte, die 
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im Prognose-Mit-Fall schlecht oder als überlastet bewertet werden, weisen 

diese unzureichende Qualität in der Abwicklung des Verkehrsaufkommens 

bereits im Prognose-Null-Fall auf.  

 

Im Vergleich von Prognose-Mit-Fall und Prognose-Null-Fall kann 

festgestellt werden, dass die Entwicklungsvorhaben „Auf dem 

Stephansberg“ und „Unternehmerpark Kottenforst“ nicht 

ausschlaggebend für Verkehrsqualitätseinstufung einiger Knotenpunkte 

nach HBS sind. Ursächlich ist eine Überlastung einzelner Knotenpunkte 

aufgrund der prognostizierten, allgemeinen Zunahme des Kfz-Verkehrs im 

Rahmen des (klassifizierten) Hauptverkehrsstraßennetzes in den 

nächsten Jahren.  

 

Das HBS-Verfahren zur Kapazitätsermittlung und Bewertung der Qualität 

des Verkehrsablaufes ist ein gültiges und standardisierte Verfahren, das 

gut geeignet ist für einen bewerteten Vergleich unterschiedlicher 

Prognose-Fälle und damit der verkehrlichen Wirkung von Vorhaben. Das 

Verfahren vereinfacht jedoch auch den realen Verkehrsablauf, indem 

beispielsweise Mittelwerte und bei signalisierten Knotenpunkten nur 

Festzeitprogramme berücksichtigt werden. Oftmals ist die 

Verkehrsqualität in der alltäglichen Praxis besser, als es die HBS-

Bewertung aussagt. Im vorliegenden Fall wird dies insbesondere bei den 

beiden signalisierten Knotenpunkten (KN 3 und 4, vgl. Gutachten S. 2) der 

Fall sein, da auch für die HBS-Bewertung nur Notprogramme der 

Signalisierung vorlagen, die nicht auf die vorhandene Verkehrssituation 

eingestellt sind. Es ist davon auszugehen, dass die tatsächlich 

bestehende verkehrsabhängige Steuerung der Signalanlagen in der 

Realität deutlich besser funktionieren wird. Insbesondere bei HBS-

Bewertungen, die an der Kapazitätsgrenze liegen, ist es erforderlich, 

genauere Untersuchungen durchzuführen, damit zielgerichtet 

Maßnahmen entwickelt werden können, um die Leistungsfähigkeit zu 

erhöhen.  

 

Die bereits ohne Planfälle vorhandene starke Belastung des 

Straßennetzes, die sich in der aktuellen Verkehrsuntersuchung (2022) 

bestätigt, wurde bereits im Rahmen der ersten Untersuchung im Jahre 

2013 festgestellt. Das Verkehrsgutachten hat umfassend dargelegt, dass 

das Verkehrsnetz bereits ohne Umsetzung der vorliegenden Planung stark 

belastet ist und die Auswirkungen nicht alleine auf das vorliegende 

Bauleitplanverfahren zurückzuführen sind. 
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Auf dieser Basis wurden plangebietsunabhängig und -übergreifend 

Maßnahmenplanungen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit bzw. 

Entlastung von Knotenpunkten stadtseitig angestoßen, die sich aktuell in 

der Abstimmung befinden. Es handelt sich dabei um den Umbau des 

Knotenpunkts 3 (Bonner Straße (L261) / Gudenauer Allee (L158) / 

Lüftelberger Straße (K 53)), die Herstellung der Querspange L 158/K53, 

bzw. Ortsumfahrung im nördlichen Stadterweiterungsgebiet sowie den 

Anschlusspunkt der Straßen An der Allee/Meckenheimer Allee als zweite 

Erschließung des Unternehmerparks. Diese Maßnahmen sind noch nicht 

umgesetzt und daher nicht in das Verkehrsgutachten eingeflossen. In 

Abstimmung mit Straßen NRW sind aber bereits vertiefende 

Verkehrssimulationen außerhalb des vorliegenden Bauleitplanverfahrens 

geplant:  

- Für die Verbindungsachse L261 – L158 zwischen den Autobahnan-

schlüssen der A565 und A61 ist bereits eine Detailuntersuchung u.a. 

mit Aufbau eines Verkehrsmodells und einer mikroskopischen Ver-

kehrssimulation vorgesehen.  

- Auch die geplante lange Querspange zwischen L158 und K53 (Projekt 

der Nördlichen Stadterweiterung) wird zu veränderten Verkehrsströ-

men führen, die zunächst mithilfe des o.g. Verkehrsmodells näher un-

tersucht werden sollen. In diesem Zusammenhang sollten auch Wie-

derholungszählungen an einzelnen Knotenpunkten vorgesehen wer-

den, um durch die Teilsperrung der A61 mögliche veränderte Fahr-

stromverteilungen auszuschließen.  

Vorbehaltlich der vertiefenden Verkehrsmodellierung gibt das Gutachten 

einen Ausblick auf weitere mögliche Ausbaumaßnahmen der 

Straßeninfrastruktur (vgl. S. 42). Hierbei wird darauf hingewiesen, dass 

der Abbau von Widerständen durch den Verkehrswegeausbau i.d.R. 

bedingt, dass Verkehre aus anderen räumlichen Bereichen angezogen 

werden (dieser Effekt steht hinter dem Prinzip von Ortsumfahrungen). 

Menschen, die bislang aufgrund dieser Widerstände andere 

Verkehrsmittel nutzen, steigen möglicherweise wieder auf das 

Kraftfahrzeug um, da der Grund ihres Verhaltens nicht mehr gegeben ist. 

In der Folge weisen die ausgebauten Straßen nach wenigen Jahren erneut 

Kapazitätsprobleme auf  

 

Neben dem ggf. erforderlichen Ausbau einzelner Knotenpunkte sind daher 

weitere Mobilitätsmaßnamen notwendig, um die Mobilität langfristig zu 

sichern. Es sind insbesondere Maßnahmen geboten, die die Kfz-Verkehre 

dauerhaft reduzieren. Dies kann erreicht werden durch die Vermeidung 
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von (Kfz-) Verkehren und durch Verlagerung von Kfz-Verkehren auf 

andere Verkehrsträger. Hier gilt es, insbesondere die Erreichbarkeit des 

Unternehmerparks auch mit dem Rad und dem Öffentlichen Nahverkehr 

deutlich zu verbessern. Zudem sind Maßnahmen zum betrieblichen Mobi-

litätsmanagement anzustoßen und begleitend mit den sich ansiedelnden 

Unternehmen umzusetzen. Hierbei ist auf die bereits umgesetzten 

Radwegeverbindungen des Plangebietes (s. Kapitel 2) und die Nähe zum 

S-Bahnhaltepunkt „Meckenheim Industriepark“ hinzuweisen. Darüber 

hinaus hat der Rat der Stadt Meckenheim am 30.06.2022 beschlossen, 

ein Mobilitätskonzept aufzustellen. Die o.g. Aspekte werden in 

Maßnahmen übersetzt, um der Meckenheimer Bevölkerung sowie 

Besuchern ein möglichst breit gefächertes, ökologisches und 

ökonomisches Mobilitätsangebot als Teil der Verkehrswende unterbreiten 

zu können. 

 

Inanspruchnahme von Freiflächen / Planungsalternativen 

Das Plangebiet wird derzeit in Teilen im Sinne des § 201 BauGB 

landwirtschaftlich genutzt. Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sind im Rahmen der 

Bauleitplanung die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde 

vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung 

(Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung, andere 

Maßnahmen) zu prüfen und zu nutzen. Dabei soll der Rückgriff auf 

landwirtschaftliche Flächen und Außenbereichsflächen nur im 

notwendigen Umfang erfolgen. Die Notwendigkeit der Umwandlung von 

Flächen für die Landwirtschaft ist zu begründen. Auch für notwendige 

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen ist gemäß § 15 Abs. 3 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bei der Inanspruchnahme von 

land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen auf agrarstrukturelle 

Belange Rücksicht zu nehmen; insbesondere sind für die 

landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im 

notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. 

 

Gemäß § 1 Abs. 5 BNatSchG soll die erneute Inanspruchnahme bereits 

bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im beplanten 

und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen 

vorgesehen sind, Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im 

Außenbereich haben. Ferner ist gemäß § 4 Abs. 2 

Landesbodenschutzgesetz NRW (LBodSchG) bei der Aufstellung von 

Bauleitplänen im Rahmen der planerischen Abwägung vor der 

Inanspruchnahme von nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder 
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unbebauten Flächen insbesondere zu prüfen, ob vorrangig eine 

Wiedernut-zung von bereits versiegelten, sanierten, baulich veränderten 

oder bebauten Flächen möglich ist. 

 

Der Rhein-Sieg Kreis hat zur Ermittlung der gewerblichen und industriellen 

Flächenreserven und Flächenbedarfe im Kreisgebiet ein entsprechendes 

Fachgutachten (Gewerbeflächenkonzept 2035 - für die Kommunen des 

Rhein‐Sieg‐Kreises; 2017) erstellen lassen. Für die Stadt Meckenheim 

werden in dem Konzept Reserveflächen für Gewerbe mit 32 ha und 

Flächen für die Industrie mit 0 ha angegeben. Seitens der 

Bezirksregierung wurden diese Reserven für gewerbliche Flächen im 

Zuge des Siedlungsflächenmonitorings und der Neuaufstellung des 

Regionalplans aktualisiert und auf 26 ha reduziert (Stand 2019). Der 

überwiegende Teil dieser Reserveflächen (> 25 ha) ist im anliegenden 

Unternehmerpark Kottenforst ausgewiesen. Hier ist die Erschließung 

mittlerweile abgeschlossen und die Grundstücke werden vermarktet. 

Dabei wird das Gewerbegebiet in den Kontext des „bio innovation Park 

Rheinland“ unter den Maßgaben eines klimaneutralen, regionalen 

Wissenschafts- und Gewerbeparks eingebettet  

Ergebnis des vom Rhein-Sieg Kreis beauftragten Fachgutachtens 

Gewerbeflächenkonzept 2035 ist, dass für die Stadt Meckenheim ein 

Bedarf an 13 ha Gewerbe- sowie 10 ha Industrieflächen vorliegt (vgl. 

Kapitel IV.1). Hierbei handelt es sich um endogene Bedarfe (inklusive 

Planungszuschlag). Es ist davon auszugehen, dass die realen Bedarfe 

aufgrund der hinzukommenden exogenen Bedarfe höher liegen. Für die 

Planungen der Stadt Meckenheim zeigt sich insgesamt, dass bei der 

Bilanzierung der endogenene Flächenbedarfe und der faktisch 

aktivierbaren Reserveflächen im Bereich der Industrieflächen ein 

deutliches Defizit besteht. Es ist folglich erforderlich, diesen Fehlbedarf 

durch neue Flächenentwicklungen zu decken. 

 

Wie bereits im Kapitel IV.1 erläutert, befindet sich die zu beanspruchende 

landwirtschaftliche Fläche in unmittelbarer Nähe des bestehenden 

Industrieparks Kottenforst und dem im Bau befindlichen Unternehmerpark, 

der entsprechend der Maßgaben des bio innovation park Rheinland 

entwickelt wird. Über die inhaltlichen und räumlich funktionalen 

Zusammenhänge des interkommunalen Wissenschafts- und 

Gewerbeparks wurde im Rahmen einer strategischen Masterplanung 

entschieden, die die Stadt Meckenheim im März 2018 beschlossen hat. 
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Die Ansiedlung eines gewerblichen und/oder industriellen Betriebes an 

dieser Stelle ist dementsprechend konzeptionell bereits vorgesehen. 

 

Der Zugriff auf andere Außenbereichsflächen ist insgesamt aufgrund von 

teils erheblicheren Restriktionen (z.B. Landschaftsschutz, Immissions-

schutz, Hochwasserrisiko, Flächenverfügbarkeit) nur eingeschränkt oder 

in deutlich geringerem Maße möglich, es fehlt ein Siedlungs-

zusammenhang und es ist zudem aufgrund von neu zu schaffender 

Infrastruktur mit zusätzlichen Versiegelungen zu rechnen. Folglich verfolgt 

die Aufstellung des Bebauungsplanes somit auch den Zielen des 

Baugesetzbuches zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund 

und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB. 

 

In den Ausführungen des Kapitels II.4 wird dargelget, dass das Plangebiet 

der 52. Flächennutzungsplanänderung im Geltungsbereich des 

Landsschaftsplanes Nr. 4 „Meckenheim-Rheinbach-Swisttal“ liegt. Dabei  

sind die überwiegenden Flächen des Plangebiets mit dem 

Entwicklungsziel 6 als „temporäre Erhaltung der jetzigen 

Landschaftsstruktur bis zur Realisierung von Vorhaben über die 

Bauleitplanung oder andere Verfahren“ dargestellt. Gemäß § 20 Abs. 3 

Satz 1 LNatschG tritt für diesen Bereich der Landschaftsplan außer Kraft, 

sobald der sich parallel in Aufstellung befindliche Bebauungsplan Nr. 80A 

„Unternehmerpark Kottenforst II“ in Kraft tritt. Darüber hinaus sind die sich 

im nördlichen Bereich des Plangebietes befindlichen Flächen mit dem 

Entwicklungsziel 2 als „Erhaltung der durch den Obstbau geprägten 

Landschaft“ dargestellt. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens sind 

keine Widersprüche des Trägers der Landschaftsplanung hinsichtlich der 

sich widersprechenden Darstellungen eingegangen. In Folge dessen tritt 

gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 LNatschG auch hier die entsprechende 

Darstellung des Landschaftsplanes außer Kraft, sobald der oben genannte 

Bebauungsplan in Kraft tritt. Die Grenze des Landschaftsschutzes wird 

nach Rechtskraft des verbindlichen Bauleitplans angepasst. 

 

Zudem liegt für die Fläche des aktuellen Plangebietes eine konkrete 

Ansiedlungsanfrage des Unternehmens Rasting vor. Am aktuellen 

Standort im „Industriepark Kottenforst“ sind die Kapazitätsgrenzen des 

Unternehmens bereits erreicht. Um dem Unternehmen Rasting 

Entwicklungspotenziale in direkter Nähe zum heutigen Standort anbieten 

und das Unternehmen langfristig am Standort sichern zu können, ist daher 

die Ergänzung des angrenzenden Unternehmerparks Kottenforst um 
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Industrieflächen erforderlich. Es soll ein klimaneutrales Werk der Fleisch 

produzierenden Industrie entwickelt werden, das den Maßgaben des bio 

innovation park Rheinland entspricht. Da zahlreiche Mitarbeiter im 

Meckenheimer Stadtgebiet wohnen, bietet die Etablierung des neuen 

Werkes in der Nähe z.B. den Vorteil, dass längere Pendlerfahrten 

vermieden werden können.  

 

Zugriffe auf landwirtschaftlich genutzte Flächen infolge von externen 

Ausgleichsmaßnahmen sind auf Ebene des im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung zu erstellenden Landschaftspflegerischen Fachbeitrages 

und der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung festzustellen und – soweit 

möglich – weitestgehend abzumildern.  

 

Alternative Standorte wurden ebenfalls im Rahmen des 

Gewerbeflächenkonzept des Kreises3 geprüft. Die dort ermittelten Flächen 

sind regionalplanerisch allesamt nicht vorbereitet. Einige Flächen werden 

in einer ersten umweltrechtlichen Vorprüfung als nicht geeigntet 

angesehen. Hinsichtlich der Lage, der städtebaulichen Anbindung und der 

Flächengröße scheiden im Anschluss fast alle weiteren Potentialflächen 

aus. Die südlich im Stadtgebiet gelegene Fläche am Autobahnkreuz 

Meckenheim erscheint grundsätzlich als weitere Entwicklungsfläche 

geeignet. Aktuell fehlt jedoch die notwendige regionalplanersiche 

Sicherung. Darüber hinaus besteht keine Anbindung an den existierenden 

Siedlungskörper, sodass sich eine isolierte Lage im Außenbereich ergibt.  

 

Das Umfeld des Plangebietes für den Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 80A „Unternehmerpark Kottenforst II“ ist dagegen 

entlang der gesamten westlichen Grenze durch intensive gewerbliche und 

industrielle Nutzungen vorgeprägt. Diese Flächen sind zum größten Teil 

versiegelt und bebaut, bzw. können bebaut und versiegelt werden. Östlich 

grenzen teilweise eine Erschließungsstraße sowie der künftige 

Unternehmerpark Kottenforst an das Plangebiet an. Die 

landwirtschaftliche Fläche ist demnach bereits durch die aktuelle bauliche 

Struktur der Umgebung und die in Ausführung befindlichen Projekte den 

Auswirkungen gewerbliche-industrieller Nutzungen ausgesetzt.  

 

Zusammenfassend zeigt sich, dass alternative Standorte für eine 

gewerblich-industrielle Entwicklung in der Stadt Meckenheim räumlich 

                                            
3 Stadt und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, Gewerbeflächenkonzept für die Kommunen des 
Rhein-Sieg-Kreises, Köln, Juni 2017 
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sowie aufgrund immissionsschutzrechtlicher Belange aktuell nicht zur 

Verfügung stehen und mögliche zukünftige Potentialflächen weniger 

geeignet erscheinen. Insgesamt drängen sich weitere 

Planungsalternativen daher nicht auf. 

 

Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen erfolgt mit dem 

Ziel, gewerblich-industrielle Flächen nachfragegerecht und auf Basis einer 

konkreten Ansiedlungsanfrage in einem dafür geeigneten Umfeld zu 

entwickeln. Dabei folgt die Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen 

vom Grundsatz her den Zielen der Raumordnung. Denn die Entscheidung 

zur Überplanung der vorliegenden landwirtschaftlichen Flächen gilt bereits 

mit der vormals im Regionalplan der Bezirksregierung Köln vorhandenen 

Darstellung als allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) als getroffen. Eine 

Inanspruchnahme der Flächen war somit bereits auf Ebene der 

Regionalplanung vorgesehen und wird im Zuge der 

Regionalplanänderung für eine gewerblich-industrielle Nutzung 

vorbereitet. 

 

Dienstleistungsfreiheit 

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG) enthält Vorschriften zur 

Niederlassungsfreiheit für Dienstleistungserbringer (einschließlich 

Einzelhandel). Mengenmäßige oder räumliche Beschränkungen für die 

Aufnahme oder Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit sind demnach nur 

zulässig, wenn sie nicht-diskriminierend, erforderlich und verhältnismäßig 

sind. Mit Urteil vom 30.01.2018 des EuGH (Az.: C-360/15) sind diese 

Vorschriften auch im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung in die 

Abwägung einzubringen.  

Die Darstellung von gewerblichen Bauflächen, im speziellen 

Industriegebieten (GI), erfolgt im Wesentlichen auf Grundlage der 

gesetzgebenden Vorgaben des Baugesetzbuches und der 

Baunutzungsverordnung. Ziel der 52. Flächennutzungsplanänderung ist 

es, maßgeblich den Wirtschaftssektor in Form von Industriebetrieben in 

der Stadt Meckenheim zu stärken. Zur Erfüllung dieser Ziele ist es für das 

vorliegende Plangebiet erforderlich, Industriebetrieben den planerischen 

Vorzug zu geben. Der unionsrechtlich zugesicherten Dienstleistungs-

freiheit steht daher das öffentliche Allgemeininteresse zur Erhaltung, 

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Industriesektor, sowie in 

Bezug auf § 1 Abs. 5 Nr. 8 BauGB die Belange der Wirtschaft mindestens 

gleichberechtigt entgegen. 
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Mit den getroffenen Darstellungen zur Art der baulichen Nutzung werden 

– insbesondere durch weiter differenzierende Festsetzungen auf Ebene 

der verbindlichen Bauleitplanung – zwar insgesamt Schranken für die 

Ausübung oder Ansiedlung von Dienstleistungsbetrieben (z.B. 

Einzelhandelsbetriebe) vorbereitet, jedoch werden diese Schranken aus 

städtebaulichen Gründen zur Wahrung der städtebaulichen Qualität und 

des Gebietscharakters sowie bezugnehmend auf das gesamtstädtische 

Einzelhandelskonzept für erforderlich gehalten. Da in Industriegebieten im 

Sinne des § 9 BauGB Dienstleistungsbetriebe als „Gewerbebetriebe aller 

Art“ allgemein zulässig sind, werden die getroffenen Einschränkungen als 

verhältnismäßig betrachtet. Eine direkte oder indirekte Diskriminierung 

von Dienstleistungserbringer wird durch die 52. Änderung des 

Flächennutzungsplanes nicht vorbereitet. 

V. Städtebauliches Konzept 

Dem parallel aufzustellenden Bebauungsplan zur Entwicklung des 

Plangebiets liegt ein städtebauliches Konzept zugrunde, das auf den 

bestehenden Bedarf der Firma Rasting zur Erweiterung der 

Betriebsflächen reagiert. Das Konzept sieht eine Verlagerung des 

bestehenden Unternehmensstandortes in das Plangebiet vor. Dazu soll im 

Plangebiet ein neues Fleischwerk errichtet werden.  

 

In unmittelbarer Nähe zur erschließenden Planstraße des 

Unternehmerparks Kottenforst soll das  Empfangs- und 

Verwaltungsgebäude entstehen. Das Gebäude soll zur Adressbildung des 

neuen Industriegebietes beitragen.  

 

Dem Verwaltungsgebäude vorgelagert sind rd. 200 PKW-Stellplätze für 

Mitarbeiter und Besucher vorgesehen. Weitere Stellplätze sollen südlich 

des Verwaltungsgebäudes errichtet werden.  

 

Zudem ist im Norden des Plangebiets die Errichtung der erforderlichen 

LKW-Stellplätze sowie die Anlieferung und die Abwicklung des 

Warenausgangs vorgesehen. Durch diese Anordnung kann auch der 

Schallschutz der nächstgelegenen Wohnbebauung erreicht werden, da 

das geplante Gebäude die Lärmemissionen aus dem LKW-Verkehr 

abschirmt. Die vorhandene Hochspannungsleitung lässt hier ohnehin die 

Errichtung von Gebäuden nicht zu, sodass im Norden des Plangebietes 

der LKW-Stellplatz angeordnet werden kann. Die Anlieferungs- und 

Besucherverkehre werden vorranigig über die Straße „Am Pannaker“ 
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erfolgen, sodass sich die Fahrwege zur Bundesautobahn A565 gegenüber 

der Bestandssituation verkürzen. 

 

Das Produktionsgebäude wird parallel zur Bahntrasse geplant. Dabei soll 

das Produktionsgebäude baulich mit dem Verwaltungsgebäude 

verbunden werden. 

 

Im Süden des Plangebietes sind Flächen für die erforderliche Kläranlage 

vorgesehen.  

 
 
Abbildung: Lageplan , Quelle: io-consultants GmbH & Co. KG 

 

Energieeffizienz 

Das Konzept berücksichtigt eine Optimierung der Energieeffizienz der 

geplanten Gebäude. Die Fleischwarenproduktion erfordert große 

Kühlflächen für die Produktion und Lagerhaltung der Fleisch- und 

Wurstwaren. Bei den geplanten Neubauten wird die Isolationswirkung 

gegenüber den bestehenden Gebäuden aus den 80er Jahren deutlich 

verbessert. Zudem ermöglichen die heutigen Technologien eine 

effektivere Kälteerzeugung und Kältenutzung. Bereits aus den 

vorgenannten Gründen werden die geplanten neuen Gebäude zu einer 

deutlichen Verbesserung im Hinblick auf die CO2-Effizienz beitragen. 

 

N 



52. Änderung des Flächennutzungsplanes, Stadt Meckenheim                                                

 31 
 

Ver- und Entsorgung 

 

Entwässerung 

Gemäß § 44 Landeswassergesetz (LWG NRW) i.V.m. § 55 Abs. 2 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) soll Niederschlagswasser von nach dem 

01.01.1996 erstmals bebauten Grundstücken ortsnah versickert, verrieselt 

oder über eine Kanalisation, ohne Vermischung mit Schmutzwasser, in ein 

Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch 

sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirtschaftliche 

Belange entgegenstehen.  

 

Die Planung für die Niederschlagswasserbeseitigung sieht vor, das 

anfallende Niederschlagswasser auf den Flächen im Plangebiet mittels 

eines Regenrückhaltebeckens zurückzuhalten. Das anfallende 

Oberflächenwasser aus den Dachflächen sowie aus den Verkehrsflächen 

wird über ein getrennt geführtes Leitungssystem entwässert, da das 

Oberflächenwasser aus Verkehrsflächen entsprechend dem “Trennerlaß“ 

(Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren 

RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz – IV-9 031 001 2104 – vom 26.05.2004) vor der 

Einleitung in den Eisbach vorbehandelt wird. Hierzu werden jeweils 

Sedimentationsanlagen vor der Einleitung in das Regenrückhaltebecken 

vorgeschaltet und das anfallende Oberflächenwasser der Verkehrsflächen 

einer Vorklärung unterzogen.  

 

Aufgrund der geplanten Höhensituation in Verbindung mit den 

anzustrebenden Mindestgefälleneigungen des Leitungssystems (0,5 %) 

kommt das Regenrückhaltebecken in dem zu berücksichtigenden 

Grundwasserhöchststand zu liegen. Die Sohle des Rückhaltebeckens 

kommt unterhalb des höchsten Grundwasserstandes zu liegen und wird 

daher als Stahlbetonbecken konzipiert, das entsprechend den statischen 

Vorgaben gegen Auftrieb gesichert werden muss. Das erforderliche 

Stauvolumen beträgt ca. 2830 m³. Da der Eisbach höher als das 

Regenrückhaltebecken liegt, muss die Entleerung des Beckens über eine 

Pumpenanlage erfolgen. Das Wasser wird hierbei über ein offenes 

Grabensystem der Einleitstelle am Eisbach zugeführt. 

 

Aufgrund des natürlichen Gefälles des Grundstücks in Richtung Süden 

wurde ein Einleitpunkt im südlichen Bereich des Plangebietes gewählt und 
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mit der Umweltbehörde des Rhein-Sieg Kreises, sowie dem Erftverband 

vorabgestimmt. 

 

Gemäß den Vorgaben des Erftverbandes ist die Einleitmenge auf 160 l/s 

für den Bemessungsfall zu begrenzen. Der Abfluss aus dem 

Rückhaltebecken erfolgt über eine Drossel mit konstantem Drosselabfluss 

von 160 l/s unabhängig von der Einstauhöhe. Der Abfluss erfolgt in einen 

angrenzenden Pumpenschacht, aus dem der Drosselabfluss in den 

Ablaufgraben zum Eisbach gepumpt wird. Bei der Dimensionierung des 

Rückhaltebeckens wurde das 100-jährliche Niederschlagsereignis als 

Bemessungsgrundlage berücksichtigt. Die ausreichende Dimensionierung 

des Regenrückhaltebeckens ist im Rahmen des Einleitantrages zu prüfen. 

 

Eine Abstimmung hinsichtlich der Vorgaben zu Entwässerung des 

Schmutz- und Regenwassers erfolgte bereits nach den Vorgaben des 

Erftverbandes und die Entwässerung wurde auf dieser Basis für das 

Plangebiet konzeptioniert.  

 

Durch das Rückhaltebecken sind positive Effekte auf den Naturhaushalt 

durch örtlich mögliche Retention und lokale Verdunstung des Wassers 

verbunden. Durch die getrennte Ableitung und Vorbehandlung des 

Oberflächenwassers von Dach- und Verkehrsflächen wird eine 

Verschmutzung des Grundwassers vorgebeugt. Für die Entleerung des 

Regenrückhaltebeckens in den nahegelegenen Eisbach sind die 

festgelegten Einleitmengen und die dafür erforderliche Drosselung des 

Abflusses zu berücksichtigen. Insgesamt kann mit dem dargestellten 

Konzept unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Vorabstimmung mit 

den zuständigen Behörden (Umweltbehörde Rhein-Sieg-Kreis sowie 

Erftverband) ein Beitrag zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des 

Wasserhaushalts geleistet werden und nachteilige Verände-rungen der 

Gewässereigenschaften reduziert werden. 

 

Um die potentiellen Einflüsse auf den Grundwasserkörper im Rahmen des 

Bauvorhabens zu minimieren, ist in nachgelagerten Genehmigungs-

verfahren zu prüfen, ob ein Fachbeitrag zum Verschlechterungsverbot der 

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nach §§ 27 und 47 Wasserhaushalts-

gesetz (WHG) erforderlich wird. Zudem ist in nachgelagerten 

Genehmigungsverfahren und von Ausführungsplanungen in Bezug auf 

Hochwasser, Grundhochwasser und Starkregenereignisse zu prüfen, ob 

Maßnahmen einer hochwasserangepassten Architektur erforderlich sind.  
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Schmutzwasserbeseitigung 

Der seitens des Erftverbandes angedachte Übergabepunkt für das 

Schmutzwasser ist bislang der Schacht Nr. 60116507. Im Zuge der 

weiteren Planungen wurde der Übergabepunkt leicht nach Süden versetzt. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es grundsätzlich möglich ist das 

Schmutzwasser im weiteren Verlauf des Wartungsweges zum 

Regenklärbecken an jedem beliebigen Schacht zu übernehmen. Für die 

Bemessung der Schmutzwasserleitungen wurden im Entwurf 0,5 l(s*ha) 

angesetzt. Die Planung wird im Zuge des weiteren Planverfahrens weiter 

konkretisiert und abgestimmt. 

 

VI. Planinhalte 

 

Die derzeit als Flächen für die Landwirtschaft und als Agrarbereich mit 

spezieller Intensivnutzung dargestellten Flächen des Plangebietes werden 

durch die 52. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Meckenheim in gewerbliche Bauflächen umgewandelt. Damit wird der 

Zielsetzung entsprochen, den Standort für die Nutzung durch einen 

Industriebetrieb planungsrechtlich vorzubereiten. Die Darstellung der 

gewerblichen Baufläche (gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1) wird ergänzt durch die 

Darstellung der Hochspannungsleitung (gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4) inklusive 

Freihaltezone. Zur Freihaltung des eingetragenen Schutzstreifens werden 

auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsprechende 

Festsetzungen getroffen.  

 

Die Flächennutzungsplanänderung ist gemäß § 6 Abs. 1 BauGB der 

Bezirksregierung Köln vorzulegen und bedarf deren Genehmigung. Der 

geänderte Flächennutzungsplan dient als Grundlage für den parallel in 

Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 80A „Unternehmerpark 

Kottenforst II“. 
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VII. Flächenbilanz 

 

Stand: 07.05.2019 

 Fläche ca. (in m²) Anteil ca. (in %) 

Plangebiet Gesamt 122.070 100 

gewerbliche 

Bauflächen (GI) 
122.070 100 

Tab. 1: Flächenbilanz 

 

VIII. Umweltbericht 

Für das Bauleitplanverfahren ist eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 

BauGB durchzuführen. Dabei werden die voraussichtlich erheblichen 

Auswirkungen auf die Umwelt ermittelt und in einem Umweltbericht 

beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht gemäß § 2a Nr. 2 BauGB 

wurde im Rahmen des Bauleitplanverfahrens fortgeschrieben und ist 

eigenständiger Teil dieser Begründung. 

 

Die vorliegenden Informationen zum Umweltzustand und die 

abzuarbeitenden Umweltaspekte werden im separaten Umweltbericht 

dargestellt. 
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Anhang 1 

Landesplanerische Anfrage Zukünftige Erweiterung Entwurf 2013 

 


